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URSULA WECHNER-ROTH

Ein Entscheid des Schweizerischen 
Bundesgerichts hat zu einer bedeu-
tenden Verschärfung der Praxis der 

Eidgenössischen Steuerverwaltung (EStV) 
geführt. Demnach muss das Gesuch um 
Meldung statt Entrichtung der Verrech-
nungssteuer binnen dreissig Tagen nach 
Dividendenfälligkeit eingereicht sein. An-
sonsten ist die Verrechnungssteuer zwin-
gend abzuliefern, und es drohen hohe 
Verzugszinsen. 

Die Dividenden einer schweizerischen 
Gesellschaft unterliegen der Verrech-
nungssteuer von 35%. Sie ist von der Divi-
dende abzuziehen und binnen dreissig 
Tagen nach der Fälligkeit an die EStV ab-
zuliefern. Der Empfänger der Dividende 
kann die Verrechnungssteuer wiederum 
ganz oder teilweise zurückfordern. 

Kurze Meldefrist
Seit einigen Jahren wurde die Möglichkeit 
ausgebaut, im Konzernverhältnis die Ver-
rechnungssteuer zu melden statt abzulie-
fern. In diesen Fällen ist vorab sicherge-
stellt, dass die Empfänger der Dividende 
rückerstattungsberechtigt sind. Die Mög-
lichkeit der Meldung führt zu einer we-
sentlichen Erleichterung in der Bewirt-
schaftung der notwendigen betrieblichen 
Liquidität, verbleiben doch die Gelder 
weiterhin im Wirtschaftskreislauf und 
können im Betrieb investiert werden, statt 
über Monate unverzinst bei der EStV zu 
liegen, bis sie zurückerstattet werden.

Das Gesuch um Meldung statt Entrich-
tung der Verrechnungssteuer ist binnen 

dreissig Tagen nach Fälligkeit der Divi-
dende einzureichen. Diese relativ kurze 
Frist hat in der Praxis immer wieder für 
Schwierigkeiten gesorgt, muss doch nach 
der Generalversammlung zuerst das ent-
sprechende Protokoll erstellt werden, und 
das Gesuch um Meldung der Verrech-
nungssteuer ist mit rechtsverbindlichen 
Unterschriften sowohl der Schuldnerin als 
auch der Empfängerin der Dividende zu 
versehen. Diese Formalitäten brauchen 
erfahrungsgemäss Zeit, und dreissig Tage 
sind hierfür eine kurze Frist.

Risiken für Unternehmen 
Das Bundesgericht hat in einem Anfang 
2011 ergangenen Urteil entschieden, dass 
es sich bei der dreissigtägigen Frist nicht 
um eine Ordnungs-, sondern um eine Ver-
wirkungsfrist handelt. Die Umsetzung des 
Urteils hat die Praxis der EStV verschärft, 
und der Entscheid wird seit kurzem kon-
sequent angewendet, was hohe Risiken 
für die Unternehmen zur Folge hat. Es ist 
fraglich, ob diese Entwicklung Sinn und 
Zweck der Verrechnungssteuer entspricht, 
handelt es sich doch in erster Linie um 
eine Sicherungssteuer.

Bei Dividenden an ausländische Ge-
sellschaften stellt die EStV zwar eine Be-
stätigung aus, wenn dem Gesuch statt
gegeben wird, allerdings oft erst Monate 
nach seinem Einreichen. Bei Dividenden 
an schweizerische Unternehmen hin-
gegen «überprüft die EStV das Gesuch, 
entscheidet und informiert die steuer-
pflichtige Gesellschaft aber , wenn das Ge-
such abgelehnt wurde. Wird dem Gesuch 
stattgegeben, steht der Entscheid der Eid-

genössischen Steuerverwaltung jedoch 
unter dem Vorbehalt einer späteren Nach-
prüfung» (Auszug aus dem entsprechen-
den Merkblatt vom Januar 2001). 

Unter dem Einfluss des erwähnten 
Bundesgerichtsentscheids erhält diese 
Bestimmung eine besondere Brisanz. So-
bald das Meldeformular eingereicht ist 
und binnen nützlicher Frist keine Rück-
meldung der EStV eingetroffen ist, wiegt 
sich die dividendenzahlende Gesellschaft 
daher in Sicherheit, dass alles in Ordnung 
sei. Wie Erfahrungen zeigen, kann sich 
diese Sicherheit selbst Monate oder gar 
Jahre jedoch später als Trugschluss her-
ausstellen.

Erst wenn die EStV ein Gesuch um Mel-
dung ablehnt, teilt sie dies in jedem Fall 
schriftlich mit. Die Ablehnung führt dazu, 
dass 35% Verrechnungssteuer geschuldet 
sind und nachträglich noch abgeliefert 
werden müssen. Zudem ist auf diesem 
Betrag dreissig Tage ab Fälligkeit der Divi-
dende bis zur Ablieferung der Verrech-
nungssteuer ein Verzugszins von 5% ge-
schuldet. Dies ist umso stossender, als der 
Steuerpflichtige einerseits an die Melde-
frist gebunden ist, die EStV sich anderer-
seits jedoch mit dem Negativbescheid 
unter Umständen Jahre Zeit lassen kann. 
Zudem sind Verrechnungssteuerguthaben 
im Gegensatz dazu unverzinst. Es wird mit 
ungleich langen Spiessen gefochten.

Hohe Verzugszinsen
Um das an einem Beispiel zu illustrieren, 
nehmen wir an, dass eine Gesellschaft an 
der Generalversammlung im Februar 2012 
eine Dividende von 10 Mio. Fr. beschliesst, 

das Meldeverfahren aber erst nach Ablauf 
der dreissigtätigen Frist beantragt. Im Fe-
bruar 2013 wird ihr mitgeteilt, das Melde-
verfahren werde nicht bewilligt, und die 
Verrechnungssteuer sei abzuliefern. Im 
März 2013 überweist die Gesellschaft die 
geschuldete Verrechnungssteuer von 3,5 
Mio. Fr. an die EStV. Zusätzlich erhält sie 
eine Rechnung für 5% Verzugszinsen über 
175 000 Fr. Die Dividendenempfängerin 
muss sodann Monate auf die Rückerstat-
tung der Verrechnungssteuer warten. Das 
Beispiel zeigt, dass dieses Bundesgerichts-
urteil und die Praxisverschärfung ernst zu 
nehmen sind. Es wird Frühling, und die 
Saison für Dividendenausschüttungen be-
ginnt. Folgendes ist zu beachten.

Wenn die Dividende an einem späte-
ren Datum als am Tag der Generalver-
sammlung fällig sein soll, kann dies aus-
drücklich so beschlossen werden. Dieses 
Fälligkeitsdatum ist im Protokoll zur Ge-
neralversammlung festzuhalten. Die Frist 
zur Einreichung des Gesuchs um Meldung 
der Verrechnungssteuer beginnt in die-
sem Fall erst an diesem Fälligkeitsdatum. 

Sind Dividenden an ausländische Kon-
zerngesellschaften geplant, sind Gesuche 
um Bewilligung des Meldeverfahrens (For-
mulare 823, 823B oder 823C) im Vorfeld 
des Dividendenbeschlusses einzureichen. 
Da die Bewilligungen jeweils nur während 
drei Jahren gültig sind, ist sicherzustellen, 
dass sie frühzeitig erneuert werden.

Das eigentliche Gesuch um Meldung 
statt Entrichtung der Verrechnungssteuer 
(Formular 106 oder 108) ist binnen dreis-
sig Tagen nach Dividendenfälligkeit ein-
zureichen. Massgebend ist der Poststem-
pel. Es empfiehlt sich, das Formular per 

Einschreiben zu versenden, da die Be-
weislast über die Einreichung und Einhal-
tung der Frist bei der steuerpflichtigen 
Gesellschaft liegt.

Verunsicherung
Dass das Gesuch um Meldung der Ver-
rechnungssteuer der Steuerverwaltung 
per Einschreiben zugestellt werden soll, 
stimmt nachdenklich, zeugt dies doch von 
Verunsicherung. Da die Eidgenössische 
Steuerverwaltung keine schriftlichen Be-
stätigungen ausstellt, wenn sie das Ge-
such bearbeitet hat, ist das steuerpflich-
tige Unternehmen einer gewissen Willkür 
ausgesetzt, zumal zusätzlich hohe Ver-
zugszinsen drohen. 

Es ist in diesen wirtschaftlich schwie
rigen Zeiten besonders wichtig, dass die 
liquiden Mittel der Wirtschaft zur Verfü-
gung stehen und nicht auf Konten der 
Steuerverwaltung zinslos brachliegen. Zu-
dem ist der Sicherungszweck der Ver
rechnungssteuer, in den Fällen in denen 
das Meldeverfahren zulässig ist, in höchst-
möglichem Mass gewährleistet. Eine 
dreissigtägige Verwirkungsfrist, in der das 
Gesuch zu stellen ist, ist somit mehr als 
fehl am Platz. 

Es bleibt zu hoffen, dass der Gesetz
geber die gesetzlichen Grundlagen zur 
Umsetzung des Meldeverfahrens anpasst, 
um den berechtigten Bedürfnissen der 
Wirtschaft gerecht zu werden.

Ursula Wechner-Roth, dipl. Steuerexper-
tin, Treuhänderin mit eidg. Fachausweis, 
Betriebsökonomin KSZ, Tax Partner, 
Zürich, www.taxpartner.ch
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Wir befinden uns im Jahre 2012. Der ganze Erdball ist von Fi-
nanzspekulanten besetzt . . . der ganze Erdball? Nein! Ein von 
unbeugsamen Pinguinen bevölkerter Kontinent hört nicht auf, 
den Eindringlingen Widerstand zu leisten. So wie die Römer im 
Dorfe von Asterix und Obelix nie richtig Fuss zu fassen vermochten,  
ist der Mensch und mit ihm sein Liebstes, das Geld, in der Antarktis 
bis heute eine Randerscheinung. Die wahrscheinlich einzige süd-
polare Aktie ist denn überhaupt eher symbolischer Natur, mehr ein 
Jux unter Gentlemen Adventurers als eine wahre Wertschrift.

Und doch, ein Pfund Sterling, damals noch mehr als der Preis für 
einen halben Espresso, musste schon her: Das vorliegende hübsche 
Zertifikat, zeichnerisch knapp unter Donald-Duck-Heften angesie-
delt, bescheinigt dem Inhaber, die erste antarktisquerende Expe-
dition mitfinanziert zu haben. Emittentin war das Ross Sea Com-
mittee (über diesem Sektor der Antarktis flattert der Union Jack, 
neuseeländische Variante), Schirmherrin war Königin ad vitam ae-
ternam Elisabeth II., als werbewirksames Aushängeschild fungierte 
Edmund Hillary, vielleicht der einzige Neuseeländer, den «man» 

kennt. 1953 hatte Hillary als Erster den Mount Everest bezwungen, 
gemeinsam mit Sherpa Tenzing Norgay, dem vielleicht einzigen Ne-
palesen, den «man» kennt. Worauf ihn die Queen zum Sir schlug.

Die British-Commonwealth-Trans-Antarctic-Expedition von No-
vember 1957 bis März 1958 (die Vorbereitungen liefen ab 1955) 
war als Rennen angelegt. Hillary startete von der Ross-Ecke aus, 
Konkurrent Vivian Fuchs kam aus der Gegenrichtung. Hillary ge-
wann; er erreichte den Pol am 3. Januar 1958. Nach Roald Amund-
sen (1911) und dem unglücklichen Robert Scott (1912) war sein 
Trupp erst der dritte, der das auf dem Landweg schaffte, freilich mit 
Fahrzeugen und Luftunterstützung. Fuchs folgte am 19. Januar und 
setzte dann seine Reise bis ins Ausgangslager von Hillary fort. 
Worauf ihn die Queen zum Sir schlug.

Wenn heutzutage Minister oder Regierungschefs der Eurozone 
Wege aus den frostigen Weiten der Schuldenwüsteneien su-
chen, helfen ihnen dabei sogenannte Sherpas, Spitzenbeamte, die 
von der Sache tatsächlich etwas verstehen. Die Briten schauen zu. 
Die Verheissung eines Ritterschlags in Buckingham Palace wäre ein 
kostengünstig-solidarischer Motivationsbeitrag.                                MR

Die Serie Nonvaleur erscheint in loser Folge (hier Teil 18,  
Teil 17 in FuW Nr. 103 vom 31. Dezember 2011). Sie basiert  
auf der Sammlung Wertpapierwelt der SIX Group in Olten.
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Die Schweizer Unternehmen schlagen 
sich wacker angesichts der Eurokrise und 
der Frankenstärke. Zu diesem Schluss 
kommen zwei voneinander unabhängige 
Umfragen, die diese Woche die Beratungs-
unternehmen Deloitte und Ernst & Young 
publizierten. Die Auftragslage entwickelte 
sich mehrheitlich stabil, von einer  Kredit-
verknappung kann in der Schweiz  keine 
Rede sein, die Beschäftigung bleibt stabil, 
und dank der soliden finanziellen Lage 
besitzen die Unternehmen Reserven. We-
niger optimistisch werden die Aussichten 
eingeschätzt. 

Deloitte befragte 96 Schweizer Finanz-
chefs und Ernst & Young 700 Geschäfts-
führer oder Inhaber mittelständischer Un-
ternehmen in der Schweiz (KMU). In der 
Beurteilung der Aussichten werden die 
Befragten zunehmend pessimistisch. Zur 
Euro- bzw. Schuldenkrise gesellt sich nun 
die Befürchtung eines globalen Konjunk-
turabschwungs. Auch die Marge hat unter 
der Frankenstärke gelitten. Zum gleichen 
Schluss kommt der Länderbericht der 
OECD, der der Schweiz eine breit abge-
stützte Konjunkturerholung attestiert, 
doch Frankenstärke und externe Faktoren 
als grösste Risiken nennt (vgl. Seite 23).

Eurokrise bereitet Sorgen
Von Berufs wegen sind die Finanzchefs et-
was vorsichtiger in der Beurteilung der 
Aussichten als ihre Vorgesetzten, die 
Unternehmensleiter. Deloitte hat die vier-
teljährliche Umfrage unter den Schweizer 
Finanzchefs zum zehnten Mal durchge-
führt. Die Finanzchefs beurteilen die Kon-
junkturaussichten weniger zuversichtlich 
als noch drei Monate zuvor und deutlich 
pessimistischer als noch im Sommer 2011. 
65% befürchten, dass die Schweiz in die-
sem oder im nächsten Jahr in eine Rezes-
sion fällt. Vor drei Monaten hatten erst 
45% damit gerechnet. Auch die Aussich-
ten für das eigene Unternehmen beurtei-
len sie zunehmend kritisch. 52% schätzen 
die Lage weniger optimistisch ein als vor 
einem Vierteljahr. Die grössten Sorgen be-

reiten ihnen die Euroschuldenkrise, die 
Frankenstärke sowie die nachlassende 
Nachfrage im In- und Ausland.

Die Finanzchefs waren nahezu von Be-
ginn weg überzeugt, dass die Schweizeri-
sche Nationalbank die am 6. September 
implementierte Kursuntergrenze von 1.20 
Fr. verteidigen kann. Vor dem 6. Septem-
ber (Festlegung der Untergrenze) rechne-
ten nur 27% mit einem Kurs über 1.20 Fr., 
kurz darauf stieg der Wert auf 78%. Bemer-
kenswert ist die Tatsache, dass nur 62% 
den Franken als überbewertet erachten, 
obschon, gemessen an der Kaufkraftpari-
tät, die Währung als überbewertet gilt.

Stabile Beschäftigung
Die Hälfte geht von einem unveränder-
ten Personalbestand in den kommenden 
zwölf Monaten an den Schweizer Standor-
ten aus, jedes fünfte Unternehmen plant, 
die Mitarbeiterzahl in der Schweiz zu re-
duzieren, ein Drittel will mehr Leute ein-
stellen. Von einer Kreditklemme in der 
Schweiz könne noch keine Rede sein, sagt 
Michael Grampp, Chefökonom von Delo-
itte Schweiz. Zwar wird die Verfügbarkeit 
neuer Bankkredite als etwas schwieriger 
beurteilt, doch nur für jeden Fünften sind 
neue Kredite schwer verfügbar.  Zwei Drit-
tel erachten die Kreditkosten als günstig.

Die Resultate decken sich weitgehend 
mit denen des KMU-Barometers, das 
halbjährlich von Ernst & Young erhoben 
wird. Mehr als jeder vierte Befragte meldet 
einen höheren Auftragseingang im No-
vember und Dezember als im Vorjahr. In 
der Beurteilung des eigenen Unterneh-
mens sind die Geschäftsführer deutlich 
optimistischer als die Finanzchefs. Über 
ein Drittel sieht sich durch eine weitere 
Abkühlung der Konjunktur nicht bedroht, 
und 40% sagen, dass ihr Unternehmen 
besser aufgestellt sei als noch 2008, bevor 
die Konjunktur einbrach, da die Produk-
tionsabläufe flexibler gestaltet, die Effi-
zienz verbessert und die Produkte wettbe-
werbsfähiger seien als damals. Die meis-
ten KMU sind solide finanziert, sodass sie 
im Fall eines Abschwungs von den  Reser-
ven zehren könnten.

Schweizer Unternehmen 
in erstaunlich guter Form
Keine Kreditverknappung – In guter finanzieller Verfassung


